
 

 

Stand 07/2025 

Unterlagen für die Neueinstellung von tariflichen Lehrkräften (BSZG)  

 

Unterlagen für das Landesamt für Schule:  

☐ 300 Antrag auf Regelung des Dienstverhältnisses  

☐ 703 Personalbogen (2-fach)  

☐ 003 Erklärung der/des Beschäftigten zu Vorstrafen etc.  

☐ 567 Formblatt über Belehrungen und Erklärungen (alle Seiten) 

☐ 180 Formular zur Beteiligung des örtlichen Personalrats (2-fach)  

☐ 404 Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  

☐ Erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a BZRG zur Vorlage bei einer Behörde  

(bitte an die einzustellende Lehrkraft die erforderliche Bestätigung zur Beantragung beim zuständigen 

Einwohnermeldeamt aushändigen – Vordruck 021) 

☐ Feststellungsvermerk zur schulaufsichtlichen Genehmigung einer Lehrkraft 

☐ Lückenloser chronologischer Lebenslauf 

☐ Einfache Kopie des Personalausweises oder Reisepasses (nur Lichtbildseite – die Seriennummer und das 

    Lichtbild können geschwärzt werden) sowie ggf. eine Namensänderungsbescheinigung (z.B. Eheurkunde) 

    in einfacher Kopie 

☐ Zeugnis über die abgeschlossene fachliche Ausbildung (einfache Kopie)  

☐ Nachweise (z. B. Arbeitszeugnisse) über frühere Beschäftigungen bei anderen Arbeitgebern 

    und ggf. Nachweise über Zeiten selbständiger Tätigkeiten (einfache Kopien) 

☐ Ggf. Schwerbehindertenausweis (einfache Kopie, das Lichtbild kann geschwärzt werden) 

☐ Ggf. Aufenthaltstitel mit erlaubter Erwerbstätigkeit (einfache Kopie, bei ausländischen 

Lehrkräften ohne EU-Staatsangehörigkeit; das Lichtbild kann geschwärzt werden)  

 

Zusätzlich: 

Zusendung von Unterlagen an das Landesamt für Finanzen1 – Bezügestelle Arbeitnehmer (falls die 

Unterlagen nicht schon beim Landesamt für Schule eingereicht worden sind)  

☐ Ggf. Immatrikulationsbescheinigung (bei Studierenden) 

☐ Ggf. Antrag auf Steuerbefreiung von Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit nach § 3 Nr. 26 EStG  

☐ Ggf. Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig 

    entlohnten Beschäftigung  

☐ Ggf. geeigneter Nachweis zur Elterneigenschaft für jedes Kind (z. B. Geburtsurkunde / internationale  

    Geburtsurkunde / beglaubigter Auszug aus dem Geburtenregister / Kopie Kindergeldbescheid)  

Wichtig zur Berechnung des Pflegeversicherungsbeitrags! 

☐ Ggf. Antrag auf vermögenswirksame Anlage (vermögenswirksame Leistung)  

☐ Ggf. Nachweis über die Befreiung von der gesetzl. Kranken- und / oder Rentenversicherungspflicht 

☐ Ggf. Befreiungsbescheid zu Gunsten einer berufsständischen Versorgungseinrichtung  

☐ Ggf. Gehaltsmitteilung eines weiteren Arbeitgebers 

 
1 Formulare des Landesamts für Finanzen finden Sie unter folgendem Link:  

https://www.lff.bayern.de/formulare/formularsuche/arbeitnehmer/ 

 


